
  

 

14895/23   BZ  

 LIFE.3  DE 
 

 

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D089865/3. 

 

Anl.: D089865/3 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 30. Oktober 2023 
(OR. en) 
 
 
14895/23 
 
 
 
 
DENLEG 50 
AGRILEG 264 
PESTICIDE 55 

 

 

  

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 

Absender: Europäische Kommission 

Eingangsdatum: 27. Oktober 2023 

Empfänger: Generalsekretariat des Rates 

Nr. Komm.dok.: D089865/3 

Betr.: VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION vom XXX zur Änderung 
der Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte 
an Rückständen von Fipronil in oder auf bestimmten Erzeugnissen 

 



 

DE   DE 

 

 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX 

PLAN/2023/962 

(POOL/E4/2023/962/962-EN.docx)                  

D089865/03 

[…](2023) XXX draft 

 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen 

von Fipronil in oder auf bestimmten Erzeugnissen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 



 

DE 1  DE 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen 

von Fipronil in oder auf bestimmten Erzeugnissen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und 

Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 

91/414/EWG des Rates1, insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Für den Wirkstoff Fipronil wurden nach dem Auslaufen der Genehmigung für diesen 

Wirkstoff mit der Verordnung (EU) 2019/1792 der Kommission2 die 

Rückstandshöchstgehalte („RHG“) in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 

auf die entsprechende Bestimmungsgrenze festgesetzt. 

(2) Gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wurde ein 

Antrag auf Gewährung von Einfuhrtoleranzen für Fipronil zur Verwendung auf 

Zuckerrohr in Brasilien und auf Kartoffeln in Brasilien, den Vereinigten Staaten und 

der Ukraine gestellt. Der Antragsteller erklärte, dass die in diesen Ländern zulässigen 

Verwendungen von Fipronil bei solchen Kulturen zu Rückständen führen würden, die 

über den in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegten 

Rückstandshöchstgehalten liegen, und dass höhere RHG erforderlich seien, um bei der 

Einfuhr der genannten Kulturen Handelshemmnisse zu vermeiden. Da Zuckerrohr und 

Kartoffeln an Tiere verfüttert werden können, schlägt der Antragsteller außerdem vor, 

einige der geltenden RHG für Fipronil in Erzeugnissen tierischen Ursprungs zu 

erhöhen. 

(3) Gemäß den Artikeln 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 hat der betreffende 

Mitgliedstaat diesen Antrag bewertet und den Bewertungsbericht an die Kommission 

weitergeleitet. In diesem Bewertungsbericht bewertete der Mitgliedstaat die 

nahrungsbedingte Belastung des Viehbestands unter Berücksichtigung der Aufnahme 

von Erzeugnissen aus diesen Kulturen durch den Viehbestand und schlug vor, einige 

der geltenden RHG für Fipronil in Erzeugnissen tierischen Ursprungs zu erhöhen. 

                                                 
1 ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1. 
2 Verordnung (EU) 2019/1792 der Kommission vom 17. Oktober 2019 zur Änderung der Anhänge II, III 

und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 

Höchstgehalte an Rückständen von Amitrol, Fipronil, Flupyrsulfuron-methyl, Imazosulfuron, 

Isoproturon, Orthosulfamuron und Triasulfuron in oder auf bestimmten Erzeugnissen (ABl. L 277 

vom 29.10.2019, S. 66). 
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(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) hat 

den Antrag und den Bewertungsbericht bewertet. Sie prüfte vor allem die Risiken für 

die Verbraucher und gegebenenfalls für Tiere und gab eine mit Gründen versehene 

Stellungnahme zu den vorgeschlagenen RHG3 ab. Ihre mit Gründen versehene 

Stellungnahme hat sie dem Antragsteller, der Kommission und den Mitgliedstaaten 

übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

(5) In ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme kam die Behörde zu dem Schluss, 

dass die vom Antragsteller vorgelegten Daten zu Fipronil in Kartoffeln nicht 

ausreichen, um einen neuen RHG festzusetzen. Hinsichtlich der vom Antragsteller 

beantragten Änderung des RHG für Fipronil in Zuckerrohr, Rinder-, Schaf- und 

Ziegenfett kam die Behörde zu dem Schluss, dass alle Datenanforderungen erfüllt 

wurden und dass diese Änderungen im Hinblick auf die Verbrauchersicherheit, 

basierend auf einer Bewertung der Verbraucherexposition für 27 spezifische 

europäische Verbrauchergruppen, akzeptiert werden können. Dabei hat die Behörde 

die neuesten Erkenntnisse über die toxikologischen Eigenschaften des Stoffes 

berücksichtigt. Weder für die lebenslange Exposition gegenüber diesem Stoff durch 

den Verzehr aller Lebensmittelerzeugnisse, die diesen Stoff enthalten können, noch für 

eine kurzzeitige Exposition durch den Verzehr großer Mengen der betreffenden 

Erzeugnisse wurde nachgewiesen, dass das Risiko einer Überschreitung der 

annehmbaren täglichen Aufnahme oder der akuten Referenzdosis besteht. 

(6) Die mit Gründen versehene Stellungnahme der Behörde sowie die Prüfung der 

relevanten Faktoren gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 

haben ergeben, dass die vorgeschlagene Änderung des RHG annehmbar ist. 

(7) Die Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollten daher entsprechend 

geändert werden. 

(8) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der 

Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 

Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden gemäß dem Anhang der 

vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

                                                 
3 Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fipronil in potatoes, sugar canes and 

commodities of animal origin. EFSA Journal 2023;21(4):7931. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin  

 Ursula VON DER LEYEN 
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